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08.12.2011 Werksausschuss - Wasserwerk/Abwasserwerk13.12.2011 Gemeinderat
der Gemeinde Reichshof

Beschlussvorschlag:
Der Werksausschuss Wasserwerk / Abwasserwerk empfiehlt, dem Rat zu beschließen / Der Rat be-
schließt den XV. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung vom 18.12.1985 zur Wasserversor-
gungssatzung der Gemeinde Reichshof vom 17.02.1982.

Sachverhalt:
Die Gebühren wurden zuletzt zum 01.01.2011 angehoben. Für einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan
2012 ist nunmehr eine erneute Anpassung erforderlich. Dies soll geschehen durch eine Anhebung der
Verbrauchsgebühr um 0,09 € pro cbm auf 1,44 €/cbm. Im Gegenzug sollen die Grundgebühren für
Wassermesser ab 5 cbm Nennleistung gesenkt werden.

Folgende Gebührenveränderungen werden vorgeschlagen:

Die Erhöhung der Verbrauchsgebühr resultiert insbesondere aus steigenden Abschreibungen und Zin-
saufwendungen im Rahmen der anstehenden Investitionen. Erhebliche Investitionen sind geplant im
Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation im Bereich der Wiehltalsperre.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Gebührenerhöhung ermöglicht einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan und stellt somit die Wasser-
versorgung im Gemeindegebiet sicher.

Anlagen:
- Gebührenkalkulation,
- XV. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung vom 18.12.1985 zur 

Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Reichshof vom 17.02.1982.
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